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Brauchtumsfeuer  

 
Zulässige Brennmaterialien entsprechend den 

Vorschriften des Abfallrechtes 
 
 
Auch bei Brauchtumsfeuern sind die Vorschriften des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes zu beachten. Die Brennmaterialien müssen deshalb 
sorgfältig ausgewählt werden.  
 
Zulässig sind: 
 

 Naturbelassenes Vollholz 
 

 Unbehandelte Holzabfälle (Verschnitt, Abschnitte) 
 

 Unbehandelte Paletten aus Vollholz („Euro-Paletten“) 
 

 Unbehandelte Verpackungen aus Vollholz  
 

 Baum- und Strauchschnitt in geringen Mengen (zum „Anzünden“) 
 
Nicht zulässig sind: 
 

 Holzabfälle aus Abbrüchen (z. B. Fenster, Türen, Türstöcke, 
Balken, Holztore, Teile von Dachstühlen) 
 

 Behandelte (z. B. gestrichene oder lackierte) Hölzer 
 

 Gartenabfälle 
 

 Alle sonstigen Abfälle wie z. B. Papier, Kartonagen, Plastik, 
Kunststoffe usw. 


